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Einkommensteuer . KV-Beiträge des Kindes als Sonderausgaben der Eltern 
 
Tragen Eltern wegen einer Unterhaltsverpflichtung die Basiskranken- und Pflegeversicherungs-
beiträge ihres Kindes, für das ein Anspruch auf Kindergeld besteht, können sie diese als eigene 
Beiträge als Sonderausgaben steuermindernd absetzen. Der BFH hat mit seiner Entscheidung vom 
13. März 2018 die Hürden für diese Gestaltungsvariante in 2018 erhöht, was die Finanzverwaltung 
nun aber abgelehnt hat. 
 
In seiner Entscheidung hatte der BFH zwar herausgestellt, dass die von den Eltern ansetzbaren 
Beiträge grundsätzlich auch die vom Arbeitgeber im Rahmen einer Berufsausbildung einbehaltenen 
Basiskranken- und Pflegeversicherungsbeiträge umfassen.  
 
Nach Ansicht des BFH ist jedoch Voraussetzung für den Steuerabzug, dass die Eltern die Beiträge 
des Kindes tatsächlich gezahlt oder erstattet haben. Eine Leistung durch Sachunterhalt reicht (im 
Gegensatz zur Meinung der Finanzverwaltung) nicht aus.  
 
Zum anderen bedarf es im Hinblick auf die Unterhaltsverpflichtung bei volljährigen, in Ausbildung 
befindlichen Kindern – ggf. unter Anrechnung deren eigener Einkünfte und Bezüge – einer im 
Einzelfall zu überprüfenden Unterhaltsbedürftigkeit. 
 
Das Bundesfinanzministerium hat nun in seinem Schreiben vom 03. April 2019 zwar darauf 
hingewiesen, dass die Rechtsprechung dem Grunde nach im Einklang mit der bestehenden 
Verwaltungsansicht steht. Dort, wo der BFH die Anspruchsvoraussetzungen aber strenger ausgelegt 
hat, ist die Entscheidung über den entschiedenen Einzelfall hinaus nicht anzuwenden.  
 
Tipp: Das Schreiben des Bundesfinanzministeriums ist zu begrüßen. Da die Finanzämter an diese 

Ausführungen gebunden sind, wurde der Rechtsprechung ihre Brisanz genommen.  
 

Der BFH ist an Verwaltungsanweisungen allerdings nicht gebunden. Das bedeutet: Sollte ein 
entsprechender Sachverhalt erneut vom BFH zu entscheiden sein, dürfte dieser abermals 
seine strengeren Maßstäbe anlegen. Somit sind Eltern auf der sicheren Seite, wenn sie die 
Beträge in Form von Barunterhalt leisten. 

 

Einkommensteuer . Kein privates Veräußerungsgeschäft bei kurzer Vermietung 
nach langjähriger Eigennutzung 
 
Private Veräußerungsgeschäfte mit Grundstücken, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und 
Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt, unterliegen nach § 23 Abs. 1 des Einkommensteuer-
gesetzes grundsätzlich der Spekulationsbesteuerung. 
 
Ausgenommen sind allerdings solche Wirtschaftsgüter, die 
Ø im Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken 

(1. Alternative) oder 
Ø im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen 

Wohnzwecken (2. Alternative) genutzt wurden. 
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Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat am 07. Dezember 2018 entschieden, dass der Gewinn 
aus der Veräußerung einer nach langjähriger Eigennutzung kurzzeitig vermieteten 
Eigentumswohnung innerhalb von zehn Jahren seit deren Erwerb nicht einkommensteuerpflichtig ist. 
Mit dieser Entscheidung will sich das unterlegende Finanzamt aber nicht zufriedengeben.  
 
Der Kläger hatte 2006 eine Eigentumswohnung gekauft und diese bis April 2014 durchgehend zu 
eigenen Wohnzwecken genutzt. Von Mai bis Dezember 2014 vermietete er diese an Dritte. Mit 
notariellem Kaufvertrag vom 17. Dezember 2014 verkaufte er die Wohnung. 
 
Das Finanzamt ermittelte einen Veräußerungsgewinn von € 44.338,00. Nach Ansicht des Steuer-
pflichtigen war die Veräußerung jedoch nicht steuerbar, da er die Wohnung im Jahr der Veräußerung 
und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt habe. Eine 
„ausschließliche“ Nutzung zu eigenen Wohnzwecken sei nicht erforderlich. Dieser Meinung hat sich 
das Finanzgericht Baden-Württemberg angeschlossen. 
 
Nach Meinung des Finanzgerichts erfordert die 2. Alternative (im Gegensatz zur 1. Alternative) keine 
Ausschließlichkeit der Eigennutzung. Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des BFH genügt 
ein zusammenhängender Zeitraum der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken, der sich über drei 
Kalenderjahre erstreckt, ohne sie – mit Ausnahme des mittleren Kalenderjahrs – voll auszufüllen. 
 
Da die (längerfristige) Vermietung vor Beginn des Dreijahreszeitraums unschädlich ist, ist es nicht 
nachvollziehbar, warum eine kurzzeitige Vermietung bis zur Veräußerung am Ende einer langjährigen 
Eigennutzung zur Steuerpflicht führen sollte. Vielmehr muss eine kurzzeitige Vermietung am Ende des 
Dreijahreszeitraums gerade dazu führen, dass die Veräußerung nicht der Einkommensteuer 
unterliegt. Insofern ist auch nicht zwischen einem steuerunschädlichen Leerstand und einer 
steuerschädlichen Vermietung zu differenzieren. 
 
Tipp: Das Finanzgericht hat gegen sein Urteil keine Revision zugelassen. Daher hat das Finanzamt 

Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt, die inzwischen beim BFH anhängig ist. 
 

Einkommensteuer . Zum Spendenabzug bei Schenkung unter Ehegatten mit 
Spendenauflage 
 
Ein Ehegatte kann eine Spende auch dann steuermindernd abziehen, wenn ihm der Geldbetrag 
zunächst von seinem Ehepartner geschenkt wird. Dies setzt nach einem Urteil des BFH vom 
15. Januar 2019 jedoch voraus, dass die Ehegatten zusammenveranlagt werden und wegen einer 
Auflage im Schenkungsvertrag die Verpflichtung besteht, den Geldbetrag an einen gemeinnützigen 
Verein weiterzuleiten. 
 
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: 
 
Ein Ehemann (EM) hatte seiner Ehefrau (EF) einige Monate vor seinem Tod € 400.000,00 geschenkt. 
Die Auflage: Die EF sollte hiervon € 100.000,00 der „B e.V.” sowie € 30.000,00 der gemeinnützigen 
Organisation „C e.V.” zukommen lassen, was sie auch tat. 
Den bei der Zusammenveranlagung begehrten Spendenabzug lehnte das Finanzamt ab, da die EF 
die Zahlungen nicht freiwillig geleistet habe. Beim EM scheiterte der Abzug, weil die Zuwendungs-
bestätigungen auf den Namen der EF lauteten. Dem schloss sich das Finanzgericht Düsseldorf an, 
nicht aber der BFH. 
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Der BFH hat das Urteil des Finanzgerichts aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zur weiteren 
Sachaufklärung zurückverwiesen.  
 
Der Begriff „Spende“ erfordert ein freiwilliges Handeln des Steuerpflichtigen. Hierfür genügt es 
grundsätzlich, wenn die Zuwendung aufgrund einer freiwillig eingegangenen rechtlichen Verpflichtung 
geleistet wird.  
 
Diese Voraussetzung ist noch erfüllt, wenn ein Steuerpflichtiger in einem mit seinem Ehegatten 
geschlossenen Schenkungsvertrag die Auflage übernimmt, einen Teil des geschenkten Geldbetrags 
einer steuerbegünstigten Körperschaft zuzuwenden. 
 
Zudem setzt eine Spende ein unentgeltliches Handeln voraus. Daran fehlt es, wenn der 
Steuerpflichtige eine Gegenleistung des Zuwendungsempfängers erhält; darüber hinaus aber auch 
dann, wenn die Zuwendung unmittelbar und ursächlich mit einem von einem Dritten gewährten Vorteil 
zusammenhängt.  
 
Darf der Steuerpflichtige (hier die EF) einen Teilbetrag behalten, ist dies aber kein Vorteil, der 
ursächlich mit der Weiterleitungsverpflichtung aus einer im Schenkungsvertrag enthaltenen Auflage in 
Zusammenhang steht. 
 
Tipp: Wer einen Geldbetrag als Schenkung mit der Auflage erhält, ihn einer steuerbegünstigten 

Körperschaft zuzuwenden, ist hierdurch grundsätzlich nicht wirtschaftlich belastet und daher 
nicht spendenabzugsberechtigt. Etwas anderes gilt aber, wenn es sich bei den Parteien des 
Schenkungsvertrags um zusammenveranlagte Eheleute handelt. Denn hier kommt es nicht 
darauf an, welcher der Eheleute mit einer Zuwendung wirtschaftlich belastet ist. 

 

Einkommensteuer . Besondere Herstellerliste für Listenpreis bei Ermittlung der 
Pkw-Privatnutzung nicht maßgebend 
 
Bei der Ermittlung der Privatnutzung eines betrieblich genutzten Fahrzeugs wird oft die Ein-Prozent-
Regel angewandt. Das heißt: Der Privatanteil wird mit monatlich 1 % des Bruttolistenpreises des Pkw 
im Zeitpunkt der Erstzulassung ermittelt. Bislang war offen, welcher Listenpreis heranzuziehen ist, 
wenn mehrere Preislisten vorliegen. Dies hat der BFH am 08. November 2018 geklärt: Der Preis ist 
laut allgemein zugänglicher Liste und nicht nach einer eventuell vorliegenden besonderen 
Herstellerliste zu bestimmen. 
 
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: 
 
Ein Taxiunternehmer nutzte einen Pkw nicht nur für sein Gewerbe, sondern auch für private Zwecke. 
Die Privatnutzung versteuerte er nach der Ein-Prozent-Regel. Der Unternehmer legte den 
Bruttolistenpreis von € 37.500,00 aus einer vom Hersteller herausgegebenen Preisliste für Taxen und 
Mietwagen zugrunde.  
 
Das Finanzamt war jedoch der Ansicht, dass der mithilfe der Fahrzeug-Identifikationsnummer 
abgefragte höhere Listenpreis von € 48.100,00 heranzuziehen sei. 
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Entgegen der Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf hat der BFH die Sichtweise des 
Finanzamts in der Revision bestätigt. Maßgeblich ist derjenige Listenpreis, zu dem ein 
Steuerpflichtiger das Fahrzeug als Privatkunde erwerben kann. 
 
Tipp: Das Urteil ist für alle Sonderpreislisten mit Rabatten relevant, die ein Fahrzeughersteller 

bestimmten Berufsgruppen gewährt.  
 

Einkommensteuer . Verwaltung äußert sich zu nachträglichen Anschaffungs-
kosten auf GmbH-Beteiligungen 
 
Durch das seit dem 01. November 2008 geltende „Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und 
zur Bekämpfung von Missbräuchen (kurz: MoMiG)“ wurde das Eigenkapitalersatzrecht aufgehoben. 
Inzwischen gibt es bereits erste Entscheidungen zur steuerlichen Berücksichtigung ausgefallener 
Finanzierungshilfen eines GmbH-Gesellschafters, in denen der BFH eine Neuorientierung 
vorgenommen hat. Der neuen Rechtsprechung hat sich die Finanzverwaltung nun angeschlossen. 
 
Alte und neue Rechtslage im Überblick 
 
Gewährte ein Gesellschafter „seiner“ GmbH aus dem Privatvermögen ein Darlehen, führte der Ausfall 
nach der bisherigen Rechtsprechung zu nachträglichen Anschaffungskosten auf die Beteiligung. 
Voraussetzung war, dass die Hingabe des Darlehens durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst 
war. Entscheidend war insoweit, ob die Finanzierungshilfe eigenkapitalersetzend war. 
 
Die Beurteilung als nachträgliche Anschaffungskosten war bzw. ist insoweit vorteilhaft, als sich 
dadurch ein etwaiger Veräußerungs- oder Auflösungsgewinn vermindert oder ein entsprechender 
Verlust erhöht. Bei der Höhe wurden jedoch mehrere Fälle unterschieden. Danach konnte der 
Nennwert des Darlehens angesetzt werden; im „schlechtesten Fall“ aber sogar ein Wert von € 0,00. 
 
Durch das MoMiG wurde das Eigenkapitalersatzrecht dereguliert. Ein Darlehen ist nach den 
Vorschriften des MoMiG zu behandeln, wenn  
 
Ø das Insolvenzverfahren bei einer GmbH nach dem 31. Oktober 2008 eröffnet wurde oder 
Ø Rechtshandlungen, die nach § 6 des Anfechtungsgesetzes (AnfG) der Anfechtung unterworfen 

sind, nach dem 31. Oktober 2008 vorgenommen wurden. 
 
Die Neuregelung ist dadurch gekennzeichnet, dass alle Gesellschafterdarlehen – mit Ausnahme der 
durch das Sanierungsprivileg und das Kleinanlegerprivileg begünstigten Darlehen – in der Insolvenz 
nachrangig sind und eine Rückzahlung innerhalb eines Jahres vor Stellung des Insolvenzantrags 
angefochten werden kann. Infolgedessen wird nicht mehr zwischen kapitalersetzenden und übrigen 
Gesellschafterdarlehen unterschieden. 
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Neue Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
 
Bei der Ermittlung nachträglicher Anschaffungskosten nach neuem Recht ist auf den Begriff der 
Anschaffungskosten nach § 255 des Handelsgesetzbuchs (HGB) abzustellen.  
 
Nachträgliche Anschaffungskosten liegen demzufolge nur noch dann vor, wenn die Aufwendungen 
des Gesellschafters nach handels- und bilanzsteuerrechtlichen Grundsätzen zu einer offenen oder 
verdeckten Einlage in das Kapital der Gesellschaft führen. Dies gilt insbesondere für 
 
Ø Nachschüsse im Sinne der §§ 26 ff. des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung (GmbHG), 
Ø sonstige Zuzahlungen nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB (insbesondere Einzahlungen in die 

Kapitalrücklage), 
Ø Barzuschüsse oder  
Ø den Verzicht auf eine noch werthaltige Forderung. 
 
Aufwendungen aus Fremdkapitalhilfen wie der Ausfall eines Darlehens oder der Ausfall mit einer 
Bürgschaftsregressforderung führen demgegenüber grundsätzlich nicht mehr zu Anschaffungskosten 
der GmbH-Beteiligung. 
 
Tipp: Etwas anderes kann sich ergeben, wenn die vom Gesellschafter gewährte Fremdkapitalhilfe 

wegen der vertraglichen Abreden mit der Zuführung einer Einlage in das Gesellschafts-
vermögen wirtschaftlich vergleichbar ist. Dies kann der Fall sein bei einem Gesellschafter-
darlehen, dessen Rückzahlung auf Grundlage der von den Beteiligten getroffenen Vereinbar-
ungen (wie beispielsweise der Vereinbarung eines Rangrücktritts) im Wesentlichen denselben 
Voraussetzungen unterliegt wie die Rückzahlung von Eigenkapital. In einem solchen Fall 
kommt dem Darlehen auch bilanzsteuerrechtlich die Funktion von zusätzlichem Eigenkapital 
zu.  

 
Die rein gesellschaftsintern wirkende Umgliederung einer freien Gewinnrücklage in eine 
zweckgebundene Rücklage führt gleichfalls nicht zu nachträglichen Anschaffungskosten auf den 
Geschäftsanteil des veräußernden Gesellschafters. 
 
Schreiben der Finanzverwaltung und Vertrauensschutz 
 
Das Bundesfinanzministerium hat sich der vorgenannten Rechtsprechung nun angeschlossen. Auch 
die vom BFH getroffene Vertrauensschutzregelung hat die Finanzverwaltung übernommen.  
 
Aus Gründen des Vertrauensschutzes hat der BFH in seiner Entscheidung vom 11. Juli 2017 die 
Anwendung der bisherigen Grundsätze für weiter anwendbar erklärt, wenn die Finanzierungshilfe vor 
dem Tag der Veröffentlichung dieses Urteils (das war der 27. September 2017) geleistet wurde oder 
eigenkapitalersetzend geworden ist.  
 
Das Bundesfinanzministerium ist hier sogar noch etwas großzügiger. Denn es bezieht Fälle bis 
einschließlich des 27. September 2017 ein. Insoweit ist aus Vertrauensschutzgründen also weiterhin 
das Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 21. Oktober 2010 anzuwenden. 
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Offene Fragen 
 
Die Finanzverwaltung hat sich der neuen Rechtsprechung zu Finanzierungshilfen als nachträgliche 
Anschaffungskosten auf die GmbH-Beteiligung angeschlossen. Dies ist zu begrüßen, da nun insoweit 
Rechtssicherheit besteht. 
 
Der Zeitpunkt der Verwaltungsanweisung kam jedoch überraschend. Denn es sind noch einige 
Verfahren zu dieser Thematik anhängig. Daher wurde erwartet, dass die Verwaltung diese 
Entscheidungen zunächst abwarten und sich dann (umfassend) äußern würde.  
 
So ist beispielsweise derzeit noch nicht explizit geklärt, wie ein Rangrücktritt ausgestaltet sein muss. 
Zudem hat das Finanzgericht Berlin-Brandenburg eine Vertrauensschutzregelung kritisiert und allein 
auf das Inkrafttreten des MoMiG (am 01. November 2008) abgestellt.  
 
Kurzum: Bis alle strittigen Punkte geklärt sind, wird es wohl noch etwas dauern. Bis dahin müssen 
Gesellschafter von Kapitalgesellschaften die weitere Entwicklung abwarten. 
 

Lohnsteuer und Sozialversicherungsrecht . Sensibilisierungswoche führt zu 
Arbeitslohn 
 
Mit der Teilnahme an einer Sensibilisierungswoche wendet der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern 
Arbeitslohn zu. Nach der Entscheidung des BFH vom 21. November 2018 kommt aber (unter den 
Voraussetzungen des § 3 Nr. 34 Einkommensteuergesetz) für Leistungen des Arbeitgebers zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung eine Steuerbefreiung von bis zu € 500,00 in Betracht. 
 
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: 
 
Das Gesamtkonzept eines einwöchigen Seminars wurde vom Arbeitgeber mitentwickelt und sollte 
dazu dienen, die Beschäftigungsfähigkeit, Leistungsfähigkeit und Motivation der Belegschaft zu 
erhalten. Dabei wurden grundlegende Erkenntnisse über einen gesunden Lebensstil vermittelt.  
 
Die Kosten für die allen Mitarbeitern offenstehende Teilnahme trug (mit Ausnahme der Fahrtkosten) 
der Arbeitgeber. Für die Teilnahmewoche mussten die Arbeitnehmer ein Zeitguthaben oder 
Urlaubstage aufwenden. 
 
Die Zuwendung der Sensibilisierungswoche führt nach dem Urteil des BFH zu Arbeitslohn, da es sich 
um eine allgemein gesundheitspräventive Maßnahme auf freiwilliger Basis handelte.  
 
Tipp: Demgegenüber können Maßnahmen zur Vermeidung berufsspezifischer Erkrankungen im 

ganz überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers liegen und daher keinen 
Arbeitslohn darstellen.  
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Arbeitsrecht . Kein Anspruch auf Mindestlohn bei Praktikum mit Unterbrechung 
 
Nach dem Mindestlohngesetz haben Praktikanten keinen Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn, 
wenn sie das Praktikum zur Orientierung für eine Berufsausbildung oder für die Aufnahme eines 
Studiums leisten und es eine Dauer von drei Monaten nicht übersteigt.  
 
In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG-Urteil vom 30. Januar 2019, Az. 5 AZR 556/17) 
entschiedenen Fall verlangte die Praktikantin den gesetzlichen Mindestlohn, weil die Höchstdauer 
überschritten worden sei. Nach Auffassung des Gerichts sind aber Unterbrechungen innerhalb des 
zeitlichen Rahmens möglich, wenn – wie im entschiedenen Streitfall – die Praktikantin hierfür 
persönliche Gründe hat und die einzelnen Abschnitte zusammenhängen. 
 

Arbeitsrecht . Sonnengruß – Bildungsurlaub für Yoga-Kurs? 
 
LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 11.04.2019, Az.: 10 Sa 2076/18 
 
Nach einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg kann ein Arbeitnehmer unter 
Umständen ein Anspruch auf Bildungsurlaub für einen von der Volkshochschule angebotenen 
mehrtätigen Yoga-Kurs zustehen. 
 
Der Kläger – ein Arbeitnehmer – beantragte bei seinem Arbeitgeber Bildungsurlaub für einen von der 
Volkshochschule angebotenen Kurs „Yoga I – erfolgreich und entspannt im Beruf mit Yoga und 
Meditation", welcher insgesamt fünf Tage dauern sollte. Nach dem Berliner Bildungsurlaubsgesetz 
(BiUrlG) haben Arbeitnehmer unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts gegenüber ihrem Arbeitgeber 
Anspruch auf Freistellung von der Arbeit für die Teilnahme an anerkannten Bildungsveranstaltungen. 
Der Antrag auf Gewährung dieses Urlaubs wurde von der Beklagten abgelehnt, die Sache ging vor 
Gericht. Die Klage blieb vor dem Arbeitsgericht zunächst erfolglos. 
 
In der Berufungsinstanz gab das Landesarbeitsgericht dem klagenden Arbeitnehmer jedoch Recht 
und verurteilte den Arbeitgeber auf Urlaubsgewährung. Nach Ansicht des LAG seien bei dem von dem 
Kläger besuchten Yoga-Kurs die Voraussetzungen des § 1 BiUrlG erfüllt. Für die Anerkennung als 
bildungsurlaubsrelevante Veranstaltung reiche aus, dass eine Veranstaltung entweder der politischen 
Bildung oder der beruflichen Weiterbildung diene.  
 
Der Begriff der beruflichen Weiterbildung sei nach der Gesetzesbegründung weit zu verstehen, so die 
Richter. In dem zu verhandelnden Fall solle mit dem Kurs unter anderem die Anpassungsfähigkeit und 
Selbstbehauptung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern unter den Bedingungen fortwährenden 
und sich beschleunigenden technischen und sozialen Wandels gefördert werden. Auch ein Yoga-Kurs 
mit einem geeigneten didaktischen Konzept könne nach Ansicht des LAG diese Voraussetzungen 
erfüllen. 
 
Ob das Urteil rechtskräftig ist, ist diesseits nicht bekannt. 
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Arbeitsrecht . Unzulässig – Sachgrundlose Befristung bei verbundenen Unter-
nehmen 
 
LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 31.01.2019, Az.: 21 Sa 936/18 
 
Wie das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg in einem Fall zu einem Arbeitsverhältnis im Bereich 
der Forschung entschieden hat, kann es sich um eine rechtsmissbräuchliche Umgehung der 
gesetzlichen Bestimmungen zur sachgrundlosen Befristung handeln, wenn ein mit einem anderen 
Arbeitgeber rechtlich und tatsächlich verbundener Arbeitgeber mit einem zuvor bei dem anderen 
Arbeitgeber befristet beschäftigten Arbeitnehmer einen sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrag 
abschließt. 
 
Gemeinsam mit einem Forschungsverbund betreibt die beklagte Arbeitgeberin ein Labor. In dem 
Labor wurde die Klägerin als technische Assistentin in einer Arbeitsgruppe beschäftigt. Die Klägerin 
war zunächst bei dem Forschungsverbund befristet angestellt. Sie beendete dieses Arbeitsverhältnis 
und schloss dann mit der Beklagten einen neuen sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrag mit 
ansonsten unveränderten Arbeitsbedingungen ab. Die Initiative für diesen Arbeitgeberwechsel ging 
dabei von dem Leiter der Arbeitsgruppe aus, der eine Weiterbeschäftigung der Klägerin gewährleisten 
wollte. 
 
Die Klägerin hielt die weitere sachgrundlose Befristung bei ihrem neuen Arbeitgeber für unzulässig im 
Sinne des § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG. Danach ist eine Befristung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 TzBfG nicht 
zulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes 
Arbeitsverhältnis bestanden hat. 
 
Das Landesarbeitsgericht hat die gewählte Vertragsgestaltung als rechtsmissbräuchlich angesehen 
und der Entfristungsklage der Klägerin stattgegeben. Für den Arbeitgeberwechsel habe es keinen 
sachlichen Grund gegeben, so die Richter. Er habe vielmehr ausschließlich dazu gedient, eine 
sachgrundlose Befristung zu ermöglichen, die sonst nicht möglich gewesen wäre. Dass die 
Arbeitgeber im Bereich der Forschung tätig seien, sei ohne rechtliche Bedeutung.  
 
Die Revision an das Bundesarbeitsgericht wurde nicht zugelassen. Somit ist das Urteil rechtskräftig. 
 

Markenrecht . Grenzen des Markenschutzes? – Weiterbenutzung von „Test-
Siegeln“ 
 
EuGH, Urteil vom 11.04.2019, Az.: C-690/17 
 
Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat entschieden, dass die Weiternutzung des „Öko-
Test"-Labels auf der Verpackung eines Produktes auch nach dem Auslaufen des Siegels nicht aus 
Markenschutzgründen untersagt werden kann.  
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Im konkreten Fall klagte die Zeitschrift „Öko-Test" gegen einen Zahnpasta-Hersteller. Die Klägerin 
hatte im Jahre 2005 einer Zahnpasta der Beklagten das Testergebnis „sehr gut" verliehen. „Öko-Test“ 
gestattet Herstellern getesteter Produkte grundsätzlich die Werbung mit ihrem Label, verlangt hierfür 
jedoch den Abschluss eines Lizenzvertrags. Dann werden den Herstellern die markenrechtlich 
geschützten „Öko-Test"-Labels zum Zwecke der Werbung zur Verfügung gestellt. 
 
Im Jahr 2008 sei das Siegel aber ausgelaufen, da es einen neuen Test gegeben und das Produkt sich 
zudem verändert habe, u. a. nunmehr unter einem anderen Namen vertrieben werde. Dennoch 
verwendete die beklagte Zahnpasta-Herstellerin das Siegel weiter auf ihrer Verpackung. Hier gegen 
klagte „Öko-Test“ und bekam vor dem LG Düsseldorf Recht. Die Beklagte wurde u. a. zur 
Unterlassung der Verwendung der klägerischen Marke verurteilt. Die Zahnpasta-Herstellerin ging in 
die Berufung. Da das Oberlandesgericht Düsseldorf sich bei der Auslegung der europäisch 
harmonisierten Normen des Markenrechts nicht ganz sicher war, verwies es die Rechtssache an den 
EuGH nach Luxemburg. 
 
Die obersten EU-Richter verboten der Beklagten die Nutzung des Testsiegels auf der Verpackung aus 
Markenschutzgründen jedoch nicht. Denn nach Meinung des Gerichts könne sich der klagende „Öko-
Test"-Verlag nicht auf den regulären Markenschutz berufen. Denn, so die Richter weiter, seien 
Zahnpasta und Testsiegel als Produkte beziehungsweise Dienstleistungen weder identisch noch 
ähnlich. Sie stünden demnach also nicht in Konkurrenz zueinander. 
 
Ein Verbot der Weiterbenutzung durch die Beklagte komme nur in Betracht, wenn das Label 
missbraucht worden sei oder sein Image durch die Verwendung an Wertschätzung bei den 
Verbrauchern eingebüßt habe, entschied der Gerichtshof. 
 
Die Sache wurde daher an das OLG Düsseldorf zurückverwiesen. Dieses hat nun zu prüfen, ob ein 
Missbrauch des Labels vorliege oder das Image durch die Verwendung an Wertschätzung bei den 
Verbrauchern eingebüßt habe. 
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